
VII.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Sechsten Ausschusses

525

RESOLUTION 61/29

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/450, Ziff. 7)1.

61/29. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Bedien-
steten der Vereinten Nationen und Sachverstän-
digen im Auftrag der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/281 vom 29. März
2005, in der sie sich der Empfehlung in Ziffer 56 des Berichts
des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze2 an-
schloss, der Generalsekretär solle den Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen einen umfassenden Bericht über die Frage der
sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs in Frie-
denssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen vorlegen, 

feststellend, dass der Generalsekretär am 24. März 2005
dem Präsidenten der Generalversammlung einen Bericht sei-
nes Beraters in Fragen der sexuellen Ausbeutung und des se-
xuellen Missbrauchs durch Friedenssicherungspersonal der
Vereinten Nationen3 übermittelte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/300 vom 22. Juni
2005, in der sie sich der Empfehlung des Sonderausschusses
für Friedenssicherungseinsätze4 anschloss, es solle eine Grup-
pe von Rechtssachverständigen eingerichtet werden, um Rat
zu erteilen, wie am besten sicherzustellen ist, dass die ur-
sprüngliche Absicht der Charta der Vereinten Nationen ver-
wirklicht werden kann, wonach Bedienstete der Vereinten Na-
tionen und Sachverständige im Auftrag der Vereinten Natio-
nen niemals effektiv von den Folgen am Dienstort von ihnen
verübter Straftaten befreit noch ungerecht bestraft werden dür-
fen, im Einklang mit den Garantien eines ordnungsgemäßen
Verfahrens,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Gruppe von
Rechtssachverständigen, die der Generalsekretär nach Reso-
lution 59/300 eingesetzt hat5,

in der Überzeugung, dass die Vereinten Nationen diesbe-
züglich energische und wirksame Schritte unternehmen müs-
sen,

1. beschließt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen beziehungsweise den Mitgliedern der Sonderorgani-
sationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation
offen stehenden Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen, der den Be-
richt der Gruppe von Rechtssachverständigen, insbesondere
seine rechtlichen Aspekte, prüfen soll;

2. beschließt außerdem, dass der Ad-hoc-Ausschuss
vom 9. bis 13. April 2007 zusammentreten wird;

3. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss
die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, da-
mit er seine Arbeit erledigen kann;

4. ersucht den Ad-hoc-Ausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt „Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Bediensteten der Vereinten Nationen und Sach-
verständigen im Auftrag der Vereinten Nationen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 61/30
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/451, Ziff. 8)6.

61/30. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Ab-
kommen von 1949 über den Schutz der Opfer be-
waffneter Konflikte

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/44 vom 8. Dezem-

ber 1977, 34/51 vom 23. November 1979, 37/116 vom 16. De-
zember 1982, 39/77 vom 13. Dezember 1984, 41/72 vom
3. Dezember 1986, 43/161 vom 9. Dezember 1988, 45/38 vom
28. November 1990, 47/30 vom 25. November 1992, 49/48
vom 9. Dezember 1994, 51/155 vom 16. Dezember 1996,
53/96 vom 8. Dezember 1998, 55/148 vom 12. Dezember
2000, 57/14 vom 19. November 2002 und 59/36 vom 2. De-
zember 2004, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs7, 
mit Dank an die Mitgliedstaaten und das Internationale Ko-

mitee vom Roten Kreuz für ihre Beiträge zu dem Bericht des
Generalsekretärs,

in Bekräftigung des bleibenden Wertes der geltenden hu-
manitären Regeln für bewaffnete Konflikte und der Notwen-
digkeit, diese Regeln unter allen in den einschlägigen völker-
rechtlichen Übereinkünften erfassten Umständen bis zu der

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Liechtensteins im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorge-
legt.
2 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), erster Teil, Kap. III, Abschn. D.
3 Siehe A/59/710.
4 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), zweiter Teil, Kap. II, Abschn. N.
5 Siehe A/60/980. 

6 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Äthiopien, Australien,
Belarus, Belgien, Belize, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Chi-
na, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kenia, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei,
Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Südafrika, Swasiland, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.
7 A/61/222 und Add.1.
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möglichst baldigen Beendigung eines solchen Konflikts zu
achten und ihnen Achtung zu verschaffen,

betonend, dass im Falle eines bewaffneten Konflikts ge-
mäß Artikel 90 des Protokolls I8 der Genfer Abkommen von
19499 auf die Internationale Humanitäre Ermittlungskommis-
sion zurückgegriffen werden kann, 

sowie betonend, dass die Internationale Humanitäre Er-
mittlungskommission durch ihre Guten Dienste die Rückkehr
zur Achtung der Genfer Abkommen und des Protokolls I för-
dern kann,

ferner betonend, dass es gilt, das bestehende humanitäre
Völkerrecht durch seine universale Akzeptanz zu konsolidie-
ren und dafür zu sorgen, dass es auf einzelstaatlicher Ebene
weit verbreitet und voll angewandt wird, und mit dem Aus-
druck ihrer Besorgnis über alle Verstöße gegen die Genfer Ab-
kommen und die Zusatzprotokolle10, 

mit Befriedigung feststellend, dass die Zahl der nationalen
Kommissionen und sonstigen Gremien zunimmt, die die Be-
hörden auf innerstaatlicher Ebene über die Durchführung,
Verbreitung und Weiterentwicklung des humanitären Völker-
rechts beraten,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Tagungen
von Vertretern dieser Gremien, die das Internationale Komitee
vom Roten Kreuz veranstaltete, um die Weitergabe konkreter
Erfahrungen und einen Meinungsaustausch über ihre jeweilige
Rolle und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert
sind, zu erleichtern,

eingedenk der Funktion des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz, den Opfern bewaffneter Konflikte Schutz zu ge-
währen,

mit Dank Kenntnis nehmend von den fortgesetzten Bemü-
hungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz um die
Förderung und Bekanntmachung des humanitären Völker-
rechts, insbesondere der Genfer Abkommen und der Zusatz-
protokolle,

unter Hinweis darauf, dass die achtundzwanzigste Interna-
tionale Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz die Notwen-
digkeit hervorhob, das humanitäre Völkerrecht stärker anzu-
wenden und zu achten,

es begrüßend, dass das Protokoll über explosive Kampf-
mittelrückstände zu dem Übereinkommen über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-

neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können (Protokoll V)11, in Kraft getreten ist,

feststellend, dass am 8. Dezember 2005 das Zusatzproto-
koll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die
Annahme eines zusätzlichen Schutzzeichens (Protokoll III)
verabschiedet wurde,

es begrüßend, dass die jüngste Veröffentlichung der Studie
über das humanitäre Völkergewohnheitsrecht durch das Inter-
nationale Komitee vom Roten Kreuz eine bedeutsame Debatte
ausgelöst hat, und einer weiteren konstruktiven Erörterung
dieses Themas mit Interesse entgegensehend,

die Mitgliedstaaten auffordernd, das humanitäre Völker-
recht möglichst weit bekannt zu machen, und alle Parteien be-
waffneter Konflikte auffordernd, das humanitäre Völkerrecht
anzuwenden, 

unter Hinweis auf das am 9. März 2004 erfolgte Inkrafttre-
ten des Zweiten Protokolls12 zur Haager Konvention von 1954
und erfreut über die bisher eingegangenen Ratifikationen,

anerkennend, dass sich das am 1. Juli 2002 in Kraft getre-
tene Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs13

auf die schwersten Verbrechen nach dem humanitären Völker-
recht erstreckt, die die internationale Gemeinschaft als Ganzes
angehen, und dass nach dem Statut zwar jeder Staat zur Aus-
übung seiner Strafgerichtsbarkeit über die für solche Verbre-
chen Verantwortlichen verpflichtet ist, dass darin aber gleich-
zeitig die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft
zum Ausdruck kommt, der Straflosigkeit der Urheber solcher
Verbrechen ein Ende zu setzen und so zu deren Verhütung bei-
zutragen,

sowie anerkennend, wie nützlich es ist, den Stand der für
den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte relevanten Über-
einkünfte des humanitären Völkerrechts in der Generalver-
sammlung zu erörtern,

1. begrüßt die universale Annahme der Genfer Abkom-
men von 19499 und nimmt Kenntnis von der Tendenz hin zu
einer ähnlich umfassenden Annahme der beiden Zusatzproto-
kolle von 197710; 

2. fordert alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen,
die den Zusatzprotokollen noch nicht beigetreten sind, auf, zu
erwägen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu tun;

3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des
Protokolls I8 sind, beziehungsweise alle Nichtvertragsstaaten,
sobald sie Vertragsparteien des Protokolls I werden, auf, die
in Artikel 90 dieses Protokolls vorgesehene Erklärung abzu-
geben und zu erwägen, gegebenenfalls im Einklang mit Arti-
kel 90 des Protokolls I die Dienste der Internationalen Huma-
nitären Ermittlungskommission in Anspruch zu nehmen;8 United Nations, Treaty Series, Vol. 1125, Nr. 17512. Deutsche Über-

setzung: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362.
9 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1954 II
S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207
228 300.
10 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1362
(Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637; LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).

11 Siehe CCW/MSP/2003/3, Anhang V, Anlage II. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 2005 II S. 122, LGBl. 2006 Nr. 193; AS 2006 3871. 
12 United Nations, Treaty Series, Vol. 2253, Nr. 3511. Deutsche Überset-
zung: öBGBl. III Nr. 113/2004; AS 2005 149.
13 Ebd., Vol. 2187, Nr. 38544. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2000 II
S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III Nr. 180/2002; AS 2002 3743.
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4. fordert alle Staaten, die der Konvention zum Schutz
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten14 und den beiden
dazugehörigen Protokollen sowie anderen einschlägigen Ver-
trägen des humanitären Völkerrechts, die sich auf den Schutz
der Opfer bewaffneter Konflikte beziehen, noch nicht beige-
treten sind, auf, dies zu erwägen;

5. fordert alle Vertragsstaaten der Zusatzprotokolle zu
den Genfer Abkommen auf, für ihre weite Verbreitung und
vollständige Anwendung zu sorgen; 

6. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Erklärung
und dem humanitären Aktionsprogramm, die von der achtund-
zwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
Konferenz verabschiedet wurden und worin festgestellt wird,
dass alle Staaten Maßnahmen auf nationaler Ebene treffen
müssen, um das humanitäre Völkerrecht umzusetzen, ein-
schließlich einer entsprechenden Schulung der Streitkräfte,
der Bekanntmachung dieses Rechts in der Öffentlichkeit und
der Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur Bestrafung
von Kriegsverbrechen im Einklang mit ihren internationalen
Verpflichtungen;

7. erklärt, dass das humanitäre Völkerrecht wirksamer
umgesetzt werden muss;

8. begrüßt es, dass das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz die Bemühungen der Mitgliedstaaten, Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen zur Umsetzung des hu-
manitären Völkerrechts zu ergreifen, und die Förderung des
diesbezüglichen Informationsaustauschs zwischen Regierun-
gen durch Beratende Dienste unterstützt;

9. begrüßt außerdem die wachsende Zahl nationaler
Kommissionen oder Ausschüsse zur Umsetzung des humani-
tären Völkerrechts, zur Förderung der Eingliederung der Ver-
träge des humanitären Völkerrechts in innerstaatliches Recht
und zur Verbreitung der Regeln des humanitären Völker-
rechts;

10. fordert die Staaten auf, zu erwägen, Vertragspartei
des Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten15 zu werden;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung ausgehend von den
seitens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz eingegangenen Informationen einen Bericht
über den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der Opfer
bewaffneter Konflikte sowie über die Maßnahmen vorzule-
gen, die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völker-
rechts ergriffen wurden, unter anderem im Hinblick auf seine
Verbreitung und seine vollinhaltliche Umsetzung auf nationa-
ler Ebene;

12. beschließt, den Punkt „Stand der Zusatzprotokolle zu
den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer
bewaffneter Konflikte“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 61/31

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 4. Dezember 2006, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/61/452, Ziff. 7)16.

61/31. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Schutzes und der Sicherheit der diplo-
matischen und konsularischen Vertretungen und
Vertreter

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs17,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, freundschaftliche Be-
ziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu
entwickeln beziehungsweise zu festigen,

überzeugt, dass die Achtung der Grundsätze und Regeln
des Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen
Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale Ge-
staltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für die
Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der Ver-
einten Nationen ist,

bestürzt über die in jüngster Zeit gegen diplomatische und
konsularische Vertreter sowie gegen Vertreter und Bedienste-
te internationaler zwischenstaatlicher Organisationen verüb-
ten Gewalthandlungen, die unschuldige Menschenleben ge-
fährdet oder gefordert und die normale Tätigkeit dieser Ver-
treter und Bediensteten schwer behindert haben,

mit dem Ausdruck ihres Mitgefühls für die Opfer dieser
rechtswidrigen Handlungen,

besorgt über die Nichtachtung der Unverletzlichkeit der di-
plomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter,

unter Hinweis darauf, dass alle Personen, die Vorrechte
und Immunitäten genießen, unbeschadet dieser Vorrechte und
Immunitäten verpflichtet sind, die Gesetze und sonstigen Vor-
schriften des Empfangsstaats zu achten,

sowie unter Hinweis darauf, dass diplomatische und kon-
sularische Räumlichkeiten nicht in einer Weise benutzt wer-

14 Ebd., Vol. 249, Nr. 3511. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1967 II
S. 1233, 1300; LGBL. 1960 Nr. 17/1; öBGBl. Nr. 58/1964; AS 1962
1007.
15 Ebd., Vol. 2173, Nr. 27531. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 2004 II
S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579.

16 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Belize, Benin,
Burkina Faso, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechenland,
Guinea, Haiti, Honduras, Island, Italien, Jordanien, Kamerun, Kanada,
Kroatien, Kuba, Libanon, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Mali, Malta, Moldau, Niederlande, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern. 
17 A/61/119 und Add.1 und 2.




